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Datum 22.03.1989 
 
[S. 583] Der Regierungsrat beschliesst: 
I. Die Verordnung über Entschädigungen von Kommissionen und von Nebenämtern 
vom 30. Dezember 1981 wird wie folgt geändert: 
§ 2 Ziffer V 
8. Nebenamtlich tätige Fachleute im Arbeitsbereich des Landwirtschaftsgesetzes und 

dessen Verordnung, sofern für sie nicht besondere Vorschriften gelten, erhalten 
als 

8.1 ausgebildete Berater und Kursleiter  
 je ganzen Tag Fr. 225 
 je Arbeitsstunde Fr. 25 
 je Nachtarbeitsstunde (20.00 bis 06.00) Fr. 30 
8.2 unverändert  
II. Diese Änderung tritt am 1. April 1989 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufene 
Entschädigungen werden nach bisherigem Recht ausgerichtet. 
III. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 22. März 1989 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident i. V: Der Staatsschreiber: 
Künzi Roggwiller 
 
 
[Transkript: OCR (Überarbeitung: sef)/15.04.2015] 

© by Staatsarchiv des Kantons Zürich 2016 

http://www.staatsarchiv.zh.ch/query

